
 

 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Geltung, Allgemeines 
(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen 
werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten diese AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen 
bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung. 
(3) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie auch 
dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware 
vorbehaltlos durchführen. 
(4) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber 
abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 
derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 
 

§ 2 Angebot, Annahme 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, 
technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-
Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. 
(2) Sofern die Bestellung des Kunden ein Angebot im Sinne von § 145 BGB darstellt, sind wir berechtigt, dieses 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme kann entweder in Textform (z.B. durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 
 
 

§ 3 Preise, Zahlung  
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer und 
ausschließlich der Kosten für Verpackung, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. 
(2) Beim Versendungskauf trägt der Käufer die tatsächlichen Transportkosten ab Lager und die Kosten einer 
ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige 
öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 
(3) Die Preise verstehen sich exklusive Arbeits- und Reisezeiten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde. 
(4) Die Preise sind in jedem Fall exklusive aller Reisekosten (Hotel, Taxi, Zug, Flüge, ...). 
(5) Rechnungen sind sofort, rein netto zu begleichen sofern nicht anders vereinbart. Nach Fälligkeit werden 
Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. 
(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), 
dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind 
wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen 
(Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die 
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 
 
 

§ 4 Aufrechnung, Zurückbehaltung  
Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur aufgrund von 
Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis berechtigt. 
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§ 5 Lieferfrist und Lieferverzug  
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.  
(2) Individuell vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Käufer, 
keinesfalls jedoch vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten und der Beibringung etwaiger erforderlicher 
Bescheinigungen durch den Käufer. Etwaige Änderungen oder Modifikationen bezüglich der zu liefernden 
Ware, die nach Beginn der Lieferfrist vereinbart werden, führen zu einem Neubeginn der Lieferfrist. Für die 
Einhaltung der Lieferfrist ist unsere Meldung der Versandbereitschaft genügend. 
 
 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig 
die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. 
Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich 
erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, 
weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht 
verpflichtet sind. 
(4) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber 
eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten 
Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche 
des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet 
gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
(5) Die Rechte des Käufers gem. § 9 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem 
Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder 
Nacherfüllung), bleiben unberührt. 
 
 

§ 6 Lieferung, Gefahrübergang, Versendung  
(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk Langenberg, Deutschland, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 
eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (Versendungskauf), ohne dass dies Auswirkungen auf den Erfüllungsort hat. Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
(2) Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(3) Bei Annahmeverzug oder sonstiger schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten seitens des Käufers 
sind wir zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, 
berechtigt. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. 2‰ (zwei Promille) des Warenwertes 
pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der 
Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 
(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Rücktritt, Kündigung) bleiben 
unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 
Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 
als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht in diesem Fall mit 
dem Zeitpunkt des Annahmeverzugs oder der sonstigen Verletzung von Mitwirkungspflichten auf den Käufer 
über. 
(4) Beim Versendungskauf der Ware geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware im Zeitpunkt der Absendung auf den Käufer über. 
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§ 7 Eigentumsvorbehalt  
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum 
an den verkauften Waren vor. 
(2) Der Käufer hat die Ware pfleglich zu behandeln, angemessen zu versichern und, soweit erforderlich, zu 
warten. 
(3) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Solange der Kaufpreis nicht 
vollständig bezahlt ist, hat der Käufer uns unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Ware 
mit Rechten Dritter belastet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt wird. 
(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind 
wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund 
des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die 
Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den 
Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend 
machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine 
derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
(5) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. Unterziffer (c) unten zur Weiterveräußerung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Fall gelten 
ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen: 
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer 
Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben 
wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. 
Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware. 
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt 
der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem 
Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 und Abs. 3 genannten Pflichten des 
Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 
(c) Unbesehen unserer Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt der Käufer auch nach der Abtretung 
zum Einzug der Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange und soweit der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenz- oder ähnlichen Verfahrens gestellt ist, keine Zahlungseinstellung vorliegt und wir 
den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, 
so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir 
in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 
(6) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigen, 
sind wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Käufers freizugeben. 
(7) Verliert unser Eigentumsvorbehalt bei Lieferungen ins Ausland oder aus sonstigen Gründen seine Gültigkeit, 
ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich eine Sicherung an den gelieferten Gegenständen oder eine sonstige 
Sicherheit für unsere Forderungen zu gewähren, die nach dem jeweils geltenden Recht wirksam ist und dem 
Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht möglichst nahe kommt. 
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§ 8 Gewährleistung 
(1) Grundlage unserer Mängelhaftung ist die über die Beschaffenheit der Ware mit dem Käufer getroffene 
schriftliche Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktspezifikationen, die verbindlicher Gegenstand des einzelnen Vertrages sind. Soweit die Beschaffenheit 
nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. 
(2) Es gelten nur solche Eigenschaften der Ware als zugesichert, die von uns ausdrücklich als solche bezeichnet 
sind. Dies gilt insbesondere für etwaige Vereinbarungen über Zertifizierungen der Ware oder unseres 
Unternehmens, für die wir keine implizite oder konkludente Gewährleistung übernehmen. 
(3) Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Käufers ist dessen ordnungsgemäße Erfüllung aller 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten. Zeigt sich bei der Untersuchung oder 
später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Unabhängig von dieser 
Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen 
(4) Gewährleistungsansprüche können nur innerhalb von 12 Monaten nach Auslieferung geltend gemacht 
werden. 
(5) Bei Mängeln der Ware können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die 
gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Bei 
Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. Bei einem unerheblichen 
Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 
(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen 
Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten. 
(7) Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn 
wir ursprünglich nicht zum Einbau der gelieferten Sache verpflichtet waren. 
(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 
Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar. 
(9) Verbringt der Käufer die Ware an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort, so trägt der Abnehmer die 
hieraus entstehenden Mehrkosten. 
(10) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei 
Mängeln nur nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
 
 

§ 9 Haftung  
(1) Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unsere 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 
(3) Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen. 
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder 
kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers 
(insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
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§ 10 Export- und Importkontrolle  
Es obliegt allein dem Käufer, die jeweils gültigen Ausfuhr- und Kontrollbestimmungen zu beachten. Es obliegt 
ausschließlich dem Käufer, zu beurteilen, ob ein Produkt einer Ein- oder Ausfuhrgenehmigung bedarf und die 
Ausfuhr bestimmten Kontrollbestimmungen unterliegt. Erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig vom 
Käufer auf eigene Verantwortung und Kosten einzuholen und uns unaufgefordert vorzulegen. 
 
 

§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Sprache  
(1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt ausschließlich das materielle 
Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss des UN-Kaufrechts). 
(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Käufer ist Langenberg, Deutschland. Wir sind jedoch in allen 
Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche 
Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 
(3) Dieser Text soll nach deutschem Rechtsverständnis ausgelegt werden. Die Wortliste, die als Anlage 
beigefügt und als „Wortliste“ bezeichnet ist, bildet einen Teil dieses Textes und soll ebenso maßgebend sein, 
als ob sie innerhalb des eigentlichen Textes vereinbart wäre. Falls die Bedeutung eines englischen Begriffes der 
Wortliste oder eines englischen Begriffes im Text selbst von dem entsprechenden deutschen Begriff abweicht, 
soll der deutsche Begriff Vorrang haben. 
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Wortliste 

Abnahmeort  
(Allgemeine) Verkaufsbedingungen  
Annahmeverzug  
Aufrechnung  
Basiszinssatz  
Eigentumsvorbehalt  
Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
Erfüllungsgehilfe  
Erfüllungsort  
fällig  
Gefahrübergang  
Gegenanspruch  
gesetzliche USt.  
Gewährleistung  
juristische Person des öffentlichen Rechts  
Kaufleute  
kaufmännisches Fälligkeitszins  
Kündigung  
Lieferfrist  
Lieferverzug  
Mahnung  
Mängelbeseitigung  
Minderung  
Mitwirkungspflichten  
Nacherfüllung  
normaler Geschäftsverkehr  
öffentlich-rechtliches Sondervermögen  
Produkthaftungsgesetz  
Rücktritt  
Sicherheit  
UN-Kaufrecht  
Unternehmer  
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten  
Versendungskauf  
Verzugszinsen  
Zahlungseinstellung  
Zurückbehaltungsrecht 
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